
Renaissance Stadthagen e. V.

§1
Name, Sitz Geschäftsjahr

Der Verein führt den Namen ,,Renaissance Stadthagen e. V.,,.
Der Verein hat seinen Sitz in 31655 Stadthagen, Erlst potitisch, rassisch und konfessionellneutral. Das Geschäftsjahr des Vereins ist däs Kalenderjahr.
l-)er Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke i. S. d. Abschnittes
,,Steuerbeg ünstigte Zwecke,' der Abgabenord n u n g.
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§2
Zweck des Vereins

Zweck des Vereins ist die Förderung der Kunst und Kultur der Epoche der Renaissance inStadthagen.

Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch

- T..hematisierung der Renaissance als wichtigste Epoche der Stadtgeschichte durch Me_diendarstellung, Vorträge, Kunstausstellungän, Konzerte, Vergabe"von entsprechenden
Forschungsaufträgen, Events u. ä.

- lnformationen von Bürgern und Touristen über die Weserrenaissance im Einzugsbereich
von Stadthagen

- Förderung der Pflege und Erhaltung der Kunstwerke der Renaissance in Stadthagen (u.a.am und im lrlausoleum des Fürsten Ernst, im Schloss und in dem umgebenden öeUau_
deensemble)

- Erschließung, Repräsentation, Enverb und museologische Sammlung von kunsthistori_
schen Werken der Renaissance in Stadthagen.

Der Verein ist selbsflos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mitteldes Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verürendet *eäen. Oie Mf itgfieOel
erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereines. Es darf keine person durch RürgäL"n,
die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergüi*gen
begünstigt werden.

§3
Mitgliedschaft, Beiträge und Haftung

Der Verein hat Vollmitglieder und Ehrenmitglieder. Vollmitglieder haben ein Stimmrecht sowiedas aktive und passive Wahlrecht. Ehrenmitglieder haben kein Stimmrecht, sondern teUiliicfr
das Teilnahmerecht an Mitgliederversamm]ungen. Mitglied des Verein" t rnn jede natürliche
und juristische Person werden. Nicht volljährige Mitgliäder bedürfen der schrifflichen
Zustimmung der Eziehungsberechtigten. üUär die Aufnahme entscheidet der Vorstand miteinfacher Mehrheit. Der Antrag ist schriftlich zu stellen.

Die Mitgliedschaft endet:
a) durch Austrift, der durch schriftliche-Erklärung gegenüber einem Mitglied des Vor-

standes zum Schluss eines Kalenderjahres üntei Einhaltung einer krindigrngsfrist
von drei Monaten zu erklären ist.

b) mit dem Tod des Mitgliedes
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c) durch Ausschluss aus dem Verein aus einem wichtigen Grund.

Der Ausschluss aus dem Verein kann erfolgen:
a) wenn ein Vereinsmitglied vorsätzlich den Zweck und Belangen des Vereins zuwiderhan-

delt
b) wenn sich ein Vereinsmitglied unehrenhaft verhält oder das Ansehen des Vereins schädigt
c) bei Verstoß gegen die Vereinssatzung oder Vereinsbeschlüsse
d) beiVerzug des Vereinsbeitrages nach zweimaliger Mahnung.

Über den Ausschluss aus dem Verein entscheidet der Vorstand mit einfacher Mehrheit.
Ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglieder verlieren jedes Anrecht gegenüber dem Ver-
ein.

Vor der Beschlussfassung ist dem Mitglied unter Setzung einer angemessenen Frist
Gelegenheit zu geben, sich persönlich vor dem Vorstand oder schriftlich zu rechtfer-
tigen. Eine schriftliche Stellungnahme des betroffenen Mitgliedes ist in der Vorstands-
sitzung zu verlesen. Der Beschluss über den Ausschluss ist mit Gründen zu versehen
und dem Mitglied mittels eingeschriebenen Briefes bekanntzumachen.

Der Verein erhebt zur Erfüllung seiner Aufgaben Mitgliedsbeiträge, deren Höhe von der
Mitgliederversammlung festgesetzt werden. Von der Mitgliederversammlung können Ehren-
mitglieder ernannt werden, die beitragsfrei sind. Alle Vereinsmitglieder, einschl. der Mitglieder
des Vorstandes haften nur mit ihrem Vereinsbeitrag. Der Verein haftet gegenüber seinen
Mitgliedern nicht, wenn diese beiAusübung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit Schaden erleiden.

§ 4 Organe

Organe des Vereines sind:
a) die Mitgliederversammlung
b) der Vorstand.

§5
Der Vorstand

1. Der von der Mitgliederversammlung auf je drei Jahre zu wählende Vorstand setzt sich
wie folgt zusammen:
a) Die Vorsitzende/der Vorsitzende.
b) Die/der stellv. Vorsitzende.
c) Die Geschäftsführerin/der Geschäftsführer (zugleich als Schriftführer/in).
d) Die Kassiererinlder Kassierer.
e) Sechs Beisitzerinnen/Beisitzer.

2. Zum Vorstand kann nur ein Vereinsmitglied gewählt werden. Eine Wiederwahl des
Vorstandes bei Neuwahlen ist zulässig. Der Vorstand führt die Amtsgeschäfte bis zu ei-
ner endgültigen Neuwahl fort. Der Vorstand erledigt die laufenden Vereinsangelegenhei-
ten, insbesondere obliegt ihm auch die Veruualtung des Vereinsvermögens.

3. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während derAmtsperiode aus, so wählt derVorstand
ein Ersatzmitglied für die restliche Amtsdauer der/des Ausgeschiedenen. Die/der
Vorsitzende beruft den Vorstand ein, sooft dies die Lage der Geschäfte erfordert oder wenn
mindestens drei Vorstandsmitglieder dieses beantragen. Der Vorstand kann schriftlich,
fernmündlich, per Fax oder per Mail mit einer Frist von einer Woche einberufen werden.
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4. Die Sitzungen werden von der/dem Vorsitzenden, in ihrem/seinem Verhinderungsfallvon
der/dem Stellv. Vorsitzenden geleitet.

5. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens vier Vorstandsmitglieder, darunterdie/der Vorsitzende oder die/äer stellvertretende Vorsitzende anwesend sind. DieBeschlussfassung erfolgt mit einfacher Stimmenmehrheit, bei stirr"ngleichheit ent_scheidet die Stimme der Leiterin/des Leiters der VorstanOssitzunj,

Ein Vorstandsbeschluss kann auf schrifflichem Wege gefasst werden, wenn alleVorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der zu Uesc[tie[enden Regelung erklären.

6. Der wesentliche Sitzungsverlauf soil und die Beschlüsse des Vorstandes sind zuBeweiszwecken zu protokollieren und von der/dem Sitzungsleiter/in unO von der/dem
Geschäftsführer/in zu unterzeichnen. ln dem protokoll sollen Ort und Zeit der Vor-standssitzung sowie die Namen der Teilnehmer enthatten sein.

7 . Alle Einnahmen und Ausgaben sind von der/dem Kassier erlin zutätigen.

§6
Vertretung des Vereins

Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der Vorsitzenden, dem/derstellve rtretenden Vorsitzenden, dem/der Geschäftsfü h rer/in sowie dem/derKassierer/in; jeweils zwei von ihnen sind gemeinschafflicn zui j"ii.t,tti.hen undaußergerichtlich Vertretung des Vereins Uäfugt.

§7
Kassenprüfer

Bei der ordentlichen Mitgliederversammlung sind zwei Kassenprüfer/innen zu bestellen, die
.v91.der nächstjährigen Versammlung die Führung der Kassengescheifte,-die Richtigkeit'unJVollständigkeit der Belege sowie die sachgemaßä Venrvendung der Mittel prüfen. DieKassenprüfer/innen erstatten der Versammlung Bericht und beäntrrg"n bei ordenflicherKassenführung Entlastung des Vorstandes.

§8
Die Mitg Iiederversammlu ng

ln der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied _ jedoch nicht die Ehrenmitglie_der- eine Stimme.

Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:
3) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorjandes; fitfrrirng äLs Vorstandesb] Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitragesc) Wahl und Abberufung der Mitgliedei des Vorstandes, ausgenommen im Falle von § 5Abs. 3 Satz 1.
d) Beschlussfassung über die Anderung der Satzung und die Auflösung des Vereinese) Benennung von Ehrenmitgliedern.

§e
Einberufung der Mitgliederversamm t u ng

\_
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Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quaftal, soll die ordentliche Mitgliederver-
sammlung stattfinden. Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist von zweiWochen
durch schriftliche Benachrichtigung unter Angabe der Tagesordnung einberufen. Die Frist
beginnt mit dem auf die Absendung der Einladung folgenden Werktag. Das Einladungs-
schreiben gilt als dem Mitglied zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein
schriftlich bekannt gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand
fest.

Außerordentliche Mitgliederversammlungen werden ebenfalls durch den Vorstand
einberufen, wenn dieser es im lnteresse des Vereins für erforderlich hält. Mindestens 25 %
der Vereinsmitglieder können unter schriftlicher Angabe der Gründe die Einberufung einer
au ßerordentlichen M itg liederversam m I ung verla ngen.

§10
Beschlussfassung der Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung wird von der/dem Vorsitzenden, bei deren/dessen
Verhinderung von der/dem stellvertretenden Vorsitzenden oder einem anderen
Vorstandsmitglied geleitet. lst kein Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die
Versammlung eine Leiterin/einen Leiter.

Das Protokoll wird von der/dem Geschäftsführer/in geführt. lst sie/er nicht anwesend, be-
stimmt der Versammlungsleiter eine/n Protokollführer/in. Das Protokoll soll die Feststel-
lungen über Ort und Zeit der Versammlung, die Person des Versammlungsleiters
und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, die Tagesordnung
sowie die einzelnen Abstimmungs§_rgebnisse und die Art der Abstimmung enthalten
Bei Satzungsänderungen soll der Wortlaut der geänderten Bestinnmungen in das
Protokoll aufgenonnmen werden.

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der
Ersch ienenen beschlussfäh ig.

Die Mitgliederversammlung fasst Beschlüsse im allgemeinen mit einfacher Mehrheit der
abgegebenen gültigen Stimmen. Zur Anderung der Satzung (einschl. des Vereinzweckes)
ist jedoch eine Mehrheit von 314 der abgegebenen gültigen Stimmen, zur Auflösung des
Vereins eine solche von 4/5 edorderlich.

Für die Wahlen gilt folgendes:
Hat im ersten Wahlgang keinie KandidaUin die Mehrheit der abgegebenen gültigen
Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den Kandidaten/innen statt, die die beiden
höchsten Stimmenzahlen erreicht haben.

Anträge zur Mitgliederversammlung müssen spätestens eine Woche vor der Versammlung
beim Vorsitzenden schriftlich eingereicht sein. Ausgenommen hiervon sind
Dringlichkeitsanträge, deren Ereignis nach Ablauf der Antragsfrist eingetreten ist.

§11
Auflösung des Vereines und Anfallberechtigung

Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung beschlossen werden, auf
deren Tagesordnung die Beschlussfassung über die Vereinsauflösung den Mitgliedern
angekündigt ist. Der Auflösungsbeschluss bedarf der Mehrheit von 415 der erschienenen
Mitglieder. Sofern die Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind die/der Vorsit-
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zende und die/der stellvertretende Vorsitzende gemeinsam bestellte Liquidatoren. Die vor-
stehenden Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen
Grunde aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert.

BeiAuflösung des Vereins oder beiWegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des
Vereins an die Stadt Stadthagen, die es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige,
mildtätige oder kirchliche Zwecke zu verwenden hat. Die Auskehrung des Vermögens darf
nur nach Genehmigung des Finanzamtes erfolgen.

§12
Annahme der Satzung

Diese von der Mitgliederversammlung beschlossene Satzung tritt mit der Eintragung in das
Vereinsregister des Amtsgerichts Stadthagen in Kraft.

Stadthage n, 02.09 .201 4
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